
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 269 EO Gutgläubiger
Eigentumserwerb

 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

Die Bestimmung des § 367 ABGB über den Eigentumserwerb an Sachen, die in einer ö entlichen Versteigerung

veräußert werden, gilt auch bei einem Verkauf aus freier Hand.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/367
file:///

	§ 269 EO Gutgläubiger Eigentumserwerb
	EO - Exekutionsordnung


